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§ 1a K-SSchG
Gemeinschaftsrechtliche

 K-SSchG - Kärntner Schischulgesetz - K-SSchG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.09.2022

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union Bezug genommen wird,

sind diesen gleichgestellt

a) die Staatsangehörigen von Staaten, denen Österreich aufgrund von Staatsverträgen im Rahmen der europäischen

Integration das Recht auf Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit oder Anerkennung von

Berufsqualifikationen zu gewähren hat, und

b) Drittstaatsangehörige, die nach den Rechtsvorschriften der Europäischen Union das Recht auf Niederlassung,

Dienstleistungsfreiheit oder Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation haben.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Unternehmen, Vereine, Organisationen sowie mit Körperschaften ö8entlichen Rechts

vergleichbare Einrichtungen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Bezug genommen wird, sind

diesen solche mit Sitz in Staaten gleichgestellt, denen Österreich aufgrund von Staatsverträgen im Rahmen der

europäischen Integration das Recht auf Gleichbehandlung im Rahmen der Niederlassungs- und/oder

Dienstleistungsfreiheit zu gewähren hat.

(3) (entfällt)

(4) Als Ausübung des erwerbsmäßigen Unterrichtes im Schilaufen im Rahmen der gemeinschaftsrechtlich verbürgten

Dienstleistungsfreiheit gilt die vorübergehende und gelegentliche Ausübung. Der vorübergehende und gelegentliche

Charakter der Ausübung ist anhand ihrer Dauer, Häu>gkeit, regelmäßigen Wiederkehr und Kontinuität zu beurteilen.

Eine Ausübung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit liegt insbesondere dann vor, wenn die Dauer des Aufenthaltes

des Dienstleisters

a) im Einzelfall 14 Tage nicht überschreitet und

b) während einer Schisaison insgesamt 28 Tage nicht

überschreitet.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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